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Bekanntmachungen der Stadt

Ein herzliches Grüß Gott im Jubiläumsjahr 875  
Jahre Vöhringen.  
Im Amts- und Mitteilungsblatt unserer Stadt  
Vöhringen berichten wir wöchentlich über wich-
tige Ereignisse, die Arbeit in unseren kommunal-
politischen Gremien und der Verwaltung. Sofern 
es die Stadt Vöhringen und ihre Bürgerinnen und 
Bürger betrifft, erhalten Sie natürlich auch Mit-
teilungen aus anderen Bereichen.

Ihr    

Michael Neher,  
Erster Bürgermeister
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WAHLBEKANNTMACHUNG 

zur Landtags- und Bezirkswahl  
am 08. Oktober 2023

1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2.  Die Gemeinde/Stadt ist in 11 allgemeine Stimm-

bezirke eingeteilt.  
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimm-
berechtigten in der Zeit vom 27.08.2023 bis 
17.09.2023 übersandt worden sind, sind der 
Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Stimmberechtigten abzustimmen haben.

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in der 
Uli-Wieland-Mittelschule Vöhringen, Kirchplatz 4, 
89269 Vöhringen zusammen.

4.  Stimmberechtigte Personen können nur in dem 
Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die 
Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrich-
tigung und ihren amtlichen Personalausweis 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

  Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen 
für die Landtagswahl und zwei Stimmen für die 
Bezirkswahl. Gewählt wird mit amtlichen Stimm-
zetteln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten 
des Wahlraums ausgehändigt werden. 

  Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler fol-
gende Stimmzettel: 

 -  einen kleinen weißen Stimmzettel zur Land-
tagswahl für die Wahl einer oder eines Stimm-
kreisabgeordneten (Erststimme), 

 -  einen großen weißen Stimmzettel zur Land-
tagswahl für die Wahl einer oder eines Wahl-
kreisabgeordneten (Zweitstimme), 

 -  einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirks-
wahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines 
Bezirksrats im Stimmkreis (Erststimme), 

 -  einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirks-
wahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines 
Bezirksrats im Wahlkreis (Zweitstimme).

  Auf jedem dieser Stimmzettel darf nur eine 
Stimme abgegeben werden.

  Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je 
ein Kreuz oder auf andere Weise in dem hierfür 
vorgesehenen Kreis auf dem Stimmzettel mit den 
Stimmkreisbewerbern, welcher Stimmkreisbe-
werberin/welchem Stimmkreisbewerber, und auf 
dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, 
welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahlkreis-
bewerber sie/er ihre/seine Stimme geben will. 

  Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums bzw. 
hinter einer Sichtschutzvorrichtung oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
mehrfach so gefaltet werden, dass die Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträch-
tigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

6.  Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl 

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum des auf dem Wahlschein bezeich-
neten Stimmkreises oder 

 b) durch Briefwahl 
  teilnehmen. 
  Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von 

der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) auf An-
trag einen Wahlschein mit folgenden Unterlagen: 

 -  je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewer-
bern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirks-
wahl (blau), 

 -  je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern 
für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl 
(blau), 

 -  zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau), 
 -  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist und 
 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 
  Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten 

dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der 
Wahlschein und die verschlossenen Stimmzettel-
umschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzet-
teln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag, 18 
Uhr, eingeht. 

  Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechti-
gen die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich 
aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

7.  Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Stimmrechts durch einen Vertreter 
anstelle der stimmberechtigten Person ist unzu-
lässig (Art. 3 Abs. 4 LWG). Eine stimmberechtigte 
Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf techni-
sche Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimm-
berechtigten Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der stimmberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 LWG).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Vöhringen, den 23.09.2023

Michael Neher  
1. Bürgermeister 

VOLLZUG DES BAYER. STRASSEN- UND WEGEGESETZES (BAYSTRWG);
GEMARKUNG ILLERBERG;

Einziehungen bzw. Widmungen

Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Vöhringen 
hat in seiner Sitzung vom 15.06.2023 beschlossen, 
die unten genannten Wege in der Gemarkung Iller-
berg nach Art. 6 bzw. 8 Bayerisches Straßen- und 
Wegegesetz einzuziehen bzw. zu widmen:
Einziehung als Feld- und Waldweg
1.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 1765/1 

Tlfl. der Gemarkung Illerberg, beginnend am Feld-
weg Flur-Nr. 1791 der Gemarkung Illerberg und 
endend an der Einmündung des Feldweges Flur-
Nr. 1787 der Gemarkung Illerberg, hat seine Ver-
kehrsbedeutung durch die Anlegung eines südlich 
gelegenen Feld- und Waldweges auf Flur-Nr. 1765 
verloren und wird deshalb eingezogen.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 1)

2.  Der nördliche Teil des Feld- und Waldweges Flur-
Nr. 988 Tlfl. der Gemarkung Illerberg, beginnend 
an der Einmündung des Feldweges Flur-Nr. 993 
der Gemarkung Illerberg und endend an der Ein-

mündung in den Feldweg Flur-Nr. 1000 der Ge-
markung Illerberg, wird eingezogen, da er nicht 
mehr existent ist.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 2)

3.  Das Teilstück des öffentlichen Feld- und Waldwe-
ges Flur-Nr. 1304 der Gemarkung Illerberg, begin-
nend an der Einmündung in die Heerstraße und 
endend an der Einmündung der Feldwege Flur-Nr. 
1303/2 und 1352 jeweils der Gemarkung Illerberg 
wird eingezogen, da er zwischenzeitlich als Orts-
straße „Errachweg“ gewidmet worden ist.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 3)

4.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 155 der 
Gemarkung Illerberg, beginnend an der Einmündung 
in den Sandbergweg Flur-Nr. 24/13 und endend am 
Feldweg Flur-Nr. 466 der Gemarkung Thal, wird 
eingezogen, da er zwischenzeitlich als Ortsstraße 
„Sandbergweg – Teilstück II“ gewidmet worden ist.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 4)

5.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 1645 
der Gemarkung Illerberg wird eingezogen, da er 
nicht mehr existent ist. Dieser Weg ist durch die 
Realisierung des „Gewerbegebietes Illerberg nörd-
lich der alten Ziegelei“ weggefallen.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 5)

6.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 1109 
der Gemarkung Illerberg, beginnend an der Ein-
mündung in die Heerstraße Flur-Nr. 1111 und 
endend an der Einmündung in die Witzighau-
ser Straße Flur-Nr. 1015/1, wird eingezogen, da 
er zwischenzeitlich als Ortsstraße „Witzighau-
ser Straße“ Teilstrecke II gewidmet worden ist.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 6)

7.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Feldweg Flur-
Nr. 1209 der Gemarkung Illerberg, beginnend am 
Feldweg Flur-Nr. 1211 und endend am Feldweg 
Flur-Nr. 1207, wird eingezogen, da er nicht mehr 
existent ist.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 7)

8.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 1660 
der Gemarkung Illerberg, beginnend am Feldweg 
Flur-Nr. 1765 der Gemarkung Illerberg und endend 
an der Nordgrenze des Grundstückes Flur-Nr. 1663 
der Gemarkung Illerberg, wird eingezogen, da er 
nicht mehr existent ist.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 8)

9.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 1818 
der Gemarkung Illerberg, beginnend am Feldweg 
Flur-Nr. 1828 der Gemarkung Illerberg und endend 
am Feldweg Flur-Nr. 1791 der Gemarkung Illerberg, 
wird eingezogen, da er nicht mehr existent ist.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 9)

10.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 2295 der 
Gemarkung Illerberg, beginnend am Graben Flur-Nr. 
2294 der Gemarkung Illerberg und endend am Feld-
weg Flur-Nr. 2298 der Gemarkung Illerberg, wird 
eingezogen, da er nicht mehr existent ist.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 10)

Widmung als Feld- und Waldweg
11.  Der Weg Flur-Nr. 1529/2 der Gemarkung Illerberg 

sowie Flur-Nr. 1550 Tlfl., beginnend an der Einmün-
dung in die Straße „Neue Welt“ und endend an der 

Unterkunft des Waldkindergartens auf dem Grund-
stück Flur-Nr. 1550 der Gemarkung Illerberg wird als 
Feld- und Waldweg gewidmet. Der Weg hat eine 
Länge von 236 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt 
Vöhringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 11)

Widmung als Ortsstraße
12.  Der Weg Flur-Nr. 1551 der Gemarkung Illerberg, 

beginnend an der Einmündung in die Ortsstraße 
„Neue Welt“ (Flur-Nr. 1547/2 der Gemarkung Iller-
berg) und endend an der Nordgrenze des Grund-
stückes Flur-Nr. 1553 der Gemarkung Illerberg, 
wird als Ortsstraße (Teilstück III der Straße „Neue 
Welt“) gewidmet. Das Straßenteilstück hat eine 
Länge von 55 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt 
Vöhringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 12)

13.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 977/1 
der Gemarkung Illerberg beginnend an der Ein-
mündung in die Ortsstraße „Illerzeller Weg‘“und 
endend in der Einmündung in den Feld- und Wald-
weg Flur-Nr. 491 Tlfl. der Gemarkung Thal wird 
aufgrund seiner Verkehrsbedeutung aufgestuft 
zur Ortsstraße „Illerzeller Weg“.   
Das Straßenteilstück hat eine Länge von 1.089 
m. Straßenbaulastträger ist die Stadt Vöhringen. 
Widmungsbeschränkungen: keine.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 13)

Die Widmungen bzw. Einziehungen gelten zwei Wo-
chen nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekanntgegeben; sie werden zu diesem Zeitpunkt 
wirksam (Art. 41 Abs. 4 S. 3 Bayerisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz – BayVwVfG). 
Die jeweiligen Verfügungen können während der üb-
lichen Dienststunden bei der Stadt Vöhringen, Hett-
stedter Platz 1, 89269 Vöhringen, Stadtbauamt, 2. 
Stock, Zimmer 2.05, eingesehen werden. 
Vöhringen, 13.09.2023

Michael Neher  
1. Bürgermeister 

Einziehung
Widmung Feld- und Waldwege

Widmung Ortsstraße
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Übersichtsplan

Nicht amtlicher Auszug aus dem Geographischen Informationssystem der Stadt Neu-Ulm

Zur Maßentnahme bedingt geeignet!

Gemarkung: Kartenblatt: i. A. 

Datum:

Maßstab:

In der Darstellung der Grenzen können
Veränderungen berücksichtigt sein, die noch
nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der
Gebäude- und Topographiebestand kann vom
örtlichen Bestand abweichen

0

Illerberg

GLASFASERAUSBAU IN  
VÖHRINGEN SCHREITET VORAN
Derzeit sind die Planungsarbeiten 

der Deutschen Glasfaser 
in vollem Gange

Bei der Stadtverwaltung Vöhringen sind telefonisch 
Hinweise eingegangen, dass derzeit im Stadtgebiet 
verschiedentlich Vertreter unterwegs seien, die be-
haupten würden, dass der Glasfaserausbau durch 
die Deutsche Glasfaser (DG) nicht stattfinden wür-
de, da die DG Vöhringen nun Vöhringen nicht mehr 
ausbauen wolle oder sogar insolvent sei.

Die Deutsche Glasfaser teilt uns hierzu auf unsere An-
frage Folgendes mit:

Dies sei falsch. Die DG befinde sich derzeit in der Pla-
nungsphase des Glasfaserausbaus für Vöhringen und wer-
de diesen in Abstimmung mit der Stadt auch durchführen.

Wie die DG weiter mitteilt, zählt die Unternehmens-
gruppe Deutsche Glasfaser zu den finanzstärksten 
Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den 
erfahrenen und langfristig engagierten Glasfaserin-
vestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftli-
ches Investitionsvolumen von sieben Milliarden Euro.  
Die DG werde nach ihren Angaben in den nächsten 
Jahren weiter signifikant wachsen.

Die Deutsche Glasfaser sei der führende Glasfaserver-
sorger für den ländlichen und suburbanen Raum in 
Deutschland und habe bundesweit bereits über 1,8 
Millionen Anschlüsse realisiert.  
Weitere drei Millionen Anschlüsse sollen allein bis 
Ende 2025 realisiert werden.

STELLEN SIE  
SICH VOR ...

MEHR DAZU UNTER 
WWW.VOEHRINGEN.DE/JOBS

LEITUNG FÜR DAS AMT DER 
BAUPLANUNG

ERZIEHER UND 
KINDERPFLEGER

MITARBEITER FÜR DEN 
RECYCLINGHOF

FACHKRAFT FÜR WASSER-
VERSORGUNGSTECHNIK

(M/W/D)

(M/W/D)

(M/W/D)

(M/W/D)

SIE ÜBERNEHMEN DIE

SIE UNTERSTÜTZEN UNS ALS

SIE WERDEN NEUER

SIE SIND UNSERE NEUE

IN VOLLZEIT

IN VOLLZEIT

IN VOLLZEIT UND TEILZEIT

IN TEILZEIT

AUFBAUHELFER (M/W/D)

SIE PACKEN BEI UNS AN ALS

IN TEILZEIT

STADT VÖHRINGEN
Weihnachtsbäume gesucht

Spielen Sie mit dem Gedanken, den Nadelbaum in 
Ihrem Garten entfernen zu lassen?  
Halt!  
Eventuell eignet sich der Nadelbaum als Weihnachts-
baum, um auf den öffentlichen Plätzen der Stadt Vöh-
ringen aufgestellt zu werden.  
Wenn Ihr Baum geeignet ist, sparen Sie sich die Fäll- 
und Transportkosten, da dies von der Stadt übernom-
men wird.  
Obendrein machen Sie Ihren Mitmenschen noch eine 
Freude, wenn diese sich zur Weihnachtszeit den be-
leuchteten Baum anschauen.  
Also erst bei der Stadt nachfragen, bevor sie den 
Baum fällen lassen.
Ansprechpartner im Rathaus:  
Herr Macht, Bauhof

 f Tel.Nr.: 07306/9622-422

JEDEN SAMSTAGVORMITTAG
Frische Produkte  

auf dem Vöhringer 
Wochenmarkt

VÖHRINGER  
WOCHENMARKT

samstags 07:00 – 12:00 Uhr  
vor dem  

Kulturzentrum Vöhringen
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Bekanntmachungen der Stadt

Aus dem Stadtrat

VOLLZUG DES BAYER. STRASSEN- UND WEGEGESETZES (BAYSTRWG);
GEMARKUNG THAL;

Widmung bzw. Einziehungen

Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Vöhringen 
hat in seiner Sitzung vom 15.06.2023 beschlossen, 
die unten genannten Wege in der Gemarkung Thal 
nach Art. 6 bzw. 8 Bayerisches Straßen- und Wege-
gesetz zu widmen bzw. einzuziehen. 

Widmung als Ortsstraße (Aufstufung) 
1.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 491 Tlfl. 

der Gemarkung Thal beginnend an der Einmündung 
in den Weg Flur-Nr. 977/1 der Gemarkung Illerberg 
und endend an der Westgrenze des Grundstückes 
Flur-Nr. 493 der Gemarkung Thal, wird aufgrund 
seiner Verkehrsbedeutung aufgestuft zur Ortsstra-
ße „Illerzeller Weg“. Das Straßenteilstück hat eine 
Länge von 291 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt 
Vöhringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 1)

2.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 487/2 der 
Gemarkung Thal beginnend an der Einmündung des 
Feld- und Waldweges Flur-Nr. 491 der Gemarkung 
Thal und endend an der Einmündung des Feld- und 
Waldweges Flur-Nr. 483 der Gemarkung Thal wird 
aufgrund seiner Verkehrsbedeutung aufgestuft zur 
Ortsstraße „Im Birkach“. Das Straßenteilstück hat 
eine Länge von 400 m. Straßenbaulastträger ist die 
Stadt Vöhringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtplan Nr. 2)

3.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 483 
Tlfl. der Gemarkung Thal, beginnend an der Ein-
mündung des Feld- und Waldweges Flur-Nr. 487/1 
der Gemarkung Thal und endend an der Einmün-
dung in die Staatsstraße 2031 wird aufgrund sei-
ner Verkehrsbedeutung aufgestuft zur Ortsstraße 
„Im Birkach“. Das Straßenteilstück hat eine Länge 
von 164 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt Vöh-
ringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtplan Nr. 3)

4.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 445/1 
Tlfl. der Gemarkung Thal, beginnend an der Ein-
mündung in die Ortsstraße „Untere Hauptstraße“ 
und endend an der Einmündung der Ortsstraße 
„Im Brühl“ bzw. Übergang in den Feldweg Flur-Nr. 
445/1 der Gemarkung Thal wird aufgestuft bzw. 
gewidmet als Ortsstraße „Untere Hauptstraße“ – 
Teilstrecke IV. Das Straßenteilstück hat eine Länge 
von 52 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt Vöh-
ringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 4)

Widmung als Feld- und Waldweg (bzw. Einziehung)
5.  Der Weg Flur-Nr. 437/10 der Gemarkung Thal, be-

ginnend an der Einmündung in die Gemeindever-
bindungsstraße „Illerberger Straße“ und endend an 
der Einmündung in den Feld- und Waldweg Flur-Nr. 
445 der Gemarkung Thal, wird als Feld- und Wald-
weg gewidmet. Das Straßenteilstück hat eine Län-
ge von 264 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt 
Vöhringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 5)

6.  Der Weg Flur-Nr. 426/3 der Gemarkung Thal, begin-
nend an der Einmündung des Feld- und Waldweges 
Flur-Nr. 433 der Gemarkung Thal und endend an 
der Einmündung in den Feld- und Waldweg Flur-Nr. 
413 der Gemarkung Thal wird als Feld- und Wald-
weg gewidmet. Das Straßenteilstück hat eine Länge 
von 171 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt Vöh-
ringen. Widmungsbeschränkungen: keine.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 6) 

  Der Weg Flur-Nr. 426/4 der Gemarkung Thal, 
beginnend an der Einmündung des Feld- und 
Waldweges Flur-Nr. 413 der Gemarkung Thal 
und endend an der Einmündung in den Feld- und 
Waldweg Flur-Nr. 391 der Gemarkung Thal wird 
als Feld- und Waldweg gewidmet. Das Straßen-
teilstück hat eine Länge von 164 m. Straßenbau-
lastträger ist die Stadt Vöhringen. Widmungsbe-
schränkungen: keine.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 6) 

  Der Weg Flur-Nr. 383/3 der Gemarkung Thal, be-
ginnend an der Einmündung des Feld- und Waldwe-
ges Flur-Nr. 391 der Gemarkung Thal und endend 
an der Einmündung in die Gemeindeverbindungs-
straße „Riedhofstraße “ wird als Feld- und Wald-
weg gewidmet. Das Straßenteilstück hat eine Län-
ge von 291 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt 
Vöhringen. Widmungsbeschränkungen: keine.   
(siehe Übersichtsplan Nr. 6)

7.  Der Weg Flur-Nr. 507/3 der Gemarkung Thal, 

beginnend an der Einmündung in den Feld- und 
Waldweg Flur-Nr. 445 der Gemarkung Thal und 
endend an der Einmündung in den Feld- und 
Waldweg Flur-Nr. 478 der Gemarkung Thal, wird 
als Feld- und Waldweg gewidmet. Das Straßen-
teilstück hat eine Länge von 348 m. Straßenbau-
lastträger ist die Stadt Vöhringen. Widmungsbe-
schränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 7)

8.  Der bisherige Feld- und Waldweg Flur-Nr. 426/1 
der Gemarkung Thal, beginnend am Feldweg Flur-
Nr. 433 der Gemarkung Thal (neu St 2031 – Flur-
Nr. 433/1) und endend am Feldweg Flur-Nr. 413 
der Gemarkung Thal (neu Flur-Nr. 413/1 Gemar-
kung Thal), ist entfallen durch den Bau der St 2031 
und wird deshalb eingezogen.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 8)

  Der neu angelegte Weg Flur-Nr. 426/1 Tlfl. der 
Gemarkung Thal, beginnend an der Südgrenze 
des Grundstückes Flur-Nr. 427/1 der Gemarkung 
Thal (Einmündung in den Geh- und Radweg Flur-
Nr. 426/1 der Gemarkung Thal entlang der Kreis-
straße NU 14) und endend an der Einmündung in 
die Gemeindeverbindungsstraße „Untere Haupt-
straße“, wird als Feld- und Waldweg gewidmet. 
Das Straßenteilstück hat eine Länge von 508 m. 
Straßenbaulastträger ist die Stadt Vöhringen. Wid-
mungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 8)

9.  Der Weg Flur-Nr. 145/2, 290 Tlfl. und 352 Tlfl. 
jeweils Gemarkung Thal, beginnend an der Ein-
mündung in die Gemeindeverbindungsstraße 
„Riedhofstraße“ und endend in den Feld- und 
Waldweg Flur-Nr. 276 der Gemarkung Thal, wird 
als Feld- und Waldweg gewidmet.   
Das Straßenteilstück hat eine Länge von 76 m. 
Straßenbaulastträger ist die Stadt Vöhringen.  

Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 9)

10.  Der Weg Flur-Nr. 404 der Gemarkung Thal, begin-
nend an der Einmündung in den Feld- und Wald-
weg Flur-Nr. 413 der Gemarkung Thal und endend 
an der Westgrenze des Grundstückes Flur-Nr. 364 
der Gemarkung Thal, wird als Feld- und Waldweg 
gewidmet. Das Straßenteilstück hat eine Länge 
von 123 m. Straßenbaulastträger ist die Stadt Vöh-
ringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 10)

11.  Der Weg Flur-Nr. 67/1 Tlfl. der Gemarkung Thal, 
beginnend an der Einmündung in die Ortsstraße 
„Untere Weiherstraße“ und endend in den Feld- 
und Waldweg Flur-Nr. 71 der Gemarkung Thal, 
wird als Feld- und Waldweg gewidmet. Das Stra-
ßenteilstück hat eine Länge von 218 m. Straßen-
baulastträger ist die Stadt Vöhringen. Widmungs-
beschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 11)

Die Widmungen bzw. Einziehungen gelten zwei Wo-
chen nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekanntgegeben; sie werden zu diesem Zeitpunkt 
wirksam (Art. 41 Abs. 4 S. 3 Bayerisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz – BayVwVfG). 

Die jeweiligen Verfügungen können während der üb-
lichen Dienststunden bei der Stadt Vöhringen, Hett-
stedter Platz 1, 89269 Vöhringen, Stadtbauamt, 2. 
Stock, Zimmer 2.05, eingesehen werden. 

Vöhringen, 13.09.2023

Michael Neher  
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Übersichtsplan Thal

Nicht amtlicher Auszug aus dem Geographischen Informationssystem der Stadt Neu-Ulm

Zur Maßentnahme bedingt geeignet!

Gemarkung: Kartenblatt: i. A. 

Datum:

Maßstab:

In der Darstellung der Grenzen können
Veränderungen berücksichtigt sein, die noch
nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der
Gebäude- und Topographiebestand kann vom
örtlichen Bestand abweichen

0

JAZZ SPÄTZLA
Big Band 

07. Oktober 2023

Foto: Jazz Spätzla

Die Formation der Jazz Spätzla besteht seit 20 Jahren 
und setzt sich zum Großteil aus hervorragenden Mit-
gliedern der Musikschule Offingen zusammen. Das 
Repertoire der jungen und energiegeladenen Band 

erstreckt sich von Jazz Standards über Swing Klassi-
ker bis hin zu Rock, Pop und jeder Menge beliebter 
Songs. Die Teilnahme an Festivals und großen Fes-
ten hat die Gruppe inzwischen weit über die Region 
hinaus bekannt gemacht. Neben dem fetten Brass-
Sound der Bläser sind die ausgereiften Gesangsparts 
der fünf Sänger und Sängerinnen legendär. Spielfreu-
de und Gute-Laune-Musik gepaart mit großem Talent 
an den Instrumenten! 

Wann: 07.10.2023
Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Wo:   Kulturzentrum 

Wolfgang-Eychmüller-Haus 
Vöhringen 
Hettstedter Platz 2

Eintritt: ab 26,30 €

Kulturzentrum  
Wolfgang-Eychmüller-Haus Vöhringen   
Hettstedter Platz 2  
Büro:  Rathaus Vöhringen  

Hettstedter Platz 1
 f Tel.Nr.: 07306/9622-116
 f E-Mail: kulturzentrum@voehringen.de
 f Facebook & Instagram

Vorverkaufsstellen:  
City-Reisebüro Vöhringen, Bücherwelt in Senden, 
Traffiti Ulm sowie im Internet unter www.reservix.de

VOLLZUG DES BAYER. STRASSEN- UND WEGEGESETZES (BAYSTRWG);
GEMARKUNG ILLERZELL;
Widmung bzw. Einziehungen

Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Vöhringen 
hat in seiner Sitzung vom 15.06.2023 beschlossen, 
die unten genannten Wege in der Gemarkung Illerzell 
nach Art. 6 bzw. 8 Bayerisches Straßen- und Wege-
gesetz zu widmen bzw. einzuziehen. 
Widmung als beschränkt-öffentlicher Weg
1.  Der Weg Flur-Nr. 211/3 Tlfl., Gemarkung Illerzell, 

beginnend an der Einmündung in den Weg Flur-Nr. 
917 der Gemarkung Wullenstetten und endend an 
der Gemarkungsgrenze Illerzell/Senden, wird als be-
schränkt-öffentlicher Weg gewidmet. Der Weg hat 
eine Länge von 222 m. Straßenbaulastträger ist die 
Stadt Vöhringen. Widmungsbeschränkungen: keine.  
(siehe Übersichtsplan – Nr. 1)

Einziehung als Feld- und Waldweg
2.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 199 

der Gemarkung Illerzell, beginnend am Endpunkt 
der Dammstraße Flur-Nr. 187/2 der Gemarkung 
Illerzell und endend im Bereich des Grundstückes 
Flur-Nr. 195 der Gemarkung Illerzell hat seine 
Funktion mit dem Bau des Hochwasserschutz-
dammes (und des neuen Weges auf den Grund-
stücken Flur-Nr. 203/1, 203/2, 198 Tlfl. und 210 
Tlfl. jeweils der Gemarkung Illerzell) verloren und 
wird deshalb eingezogen werden.  
(siehe Übersichtsplan – Nr. 2)

Einziehung als Feld- und Waldweg
3.  Der öffentliche Feld- und Waldweg Flur-Nr. 193 der 

Gemarkung Illerzell, beginnend an der Ostseite Mit-
te des Grundstückes Flur-Nr. 195 der Gemarkung  
Illerzell und endend an der Nordgrenze des Grund-
stückes Flur-Nr. 191 der Gemarkung Illerzell hat sei-
ne Funktion mit dem Bau des Hochwasserschutz-
dammes (und des neuen Weges auf dem Grundstück 
Flur-Nr. 210 Tlfl. der Gemarkung Illerzell) verloren 
und wird deshalb eingezogen werden.  
(siehe Übersichtsplan Nr. 3)

Die Widmungen bzw. Einziehungen gelten zwei Wo-
chen nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekanntgegeben; sie werden zu diesem Zeitpunkt 
wirksam (Art. 41 Abs. 4 S. 3 Bayerisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz – BayVwVfG). 
Die jeweiligen Verfügungen können während der üb-
lichen Dienststunden bei der Stadt Vöhringen, Hett-
stedter Platz 1, 89269 Vöhringen, Stadtbauamt, 2. 
Stock, Zimmer 2.05, eingesehen werden. 
Vöhringen, 13.09.2023

Michael Neher  
1. Bürgermeister 
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Übersichtsplan Illerzell

Nicht amtlicher Auszug aus dem Geographischen Informationssystem der Stadt Neu-Ulm

Zur Maßentnahme bedingt geeignet!

Gemarkung: Kartenblatt: i. A. 

Datum:

Maßstab:

In der Darstellung der Grenzen können
Veränderungen berücksichtigt sein, die noch
nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der
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EINLADUNG
Öffentliche Sitzung des Stadtrates  

28. September 2023

Alle interessierten Bürger sind herzlich zur kommen-
den öffentlichen Sitzung des Stadtrates der Stadt 
Vöhringen eingeladen.
Wann: Donnerstag, 28.09.2023
Beginn: 17:00 Uhr
Wo:  Rathaus Vöhringen
    Hettstedter Platz 1

Tagesordnung
vorbehaltlich Änderungen nach Redaktionsschluss

1. Genehmigung der Niederschriften  
 1.1  Stadtratssitzung vom 27.07.2023 –   

öffentlicher Teil  
 1.2  Haupt- und Umweltausschuss-Sitzung  

vom 13.09.2023 – öffentlicher Teil  
 1.3  Bau- und Verkehrsausschuss-Sitzung  

vom 14.09.2023 – öffentlicher Teil  
2.  Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);   

19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Vöhringen im Bereich „Gewerbegebiet Ulmer Stra-
ße – Robert-Bosch-Straße“ in Vöhringen; 

 -  Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes, 
 -  Vorstellung und Billigung des Vorentwurfs,
 -  Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

3.  Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);   
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ulmer Straße – 
Robert-Bosch-Straße“ in Vöhringen; 

 -  Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, 
 -  Vorstellung und Billigung des Vorentwurfs, 
 -  Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

4.  Sanierung der Aussegnungshalle in Illerzell;   
Vorstellung und Billigung der Planung  

5.  Bekanntgabe einer Dringlichen Anordnung gem. 
Art. 37 Abs. 3 GO;  
Ausbau der Schlesier Straße in Vöhringen;  
Tiefbauarbeiten;  
Auftragsvergabe  

6.  Vollzug des Standesamtswesens – Bestellung von 
Frau Lisa Kirschke zur Standesbeamtin  

7.  Zweckvereinbarung über die Finanzierung einer so-
zialen Beratung in den Notunterkünften zwischen 
den Städten Illertissen, Vöhringen und Weißenhorn  

8. Verschiedenes  
9. Anträge und Anfragen
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Michael Neher  
Erster Bürgermeister



Service

KINDERSTIFTUNG  
ULM/DONAU-ILLER

Projekt Chancenfinder 
Schulung 

07. Oktober 2023

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller sucht Patinnen und 
Paten, die sich für Grundschulkinder aus benachteiligten 
Familien in der Region einsetzen und ihnen gute Ent-
wicklungschancen und wertvolle Momente schenken.
Hierfür bietet die Stiftung eine Chancenfinder-Schu-
lung an, welche Voraussetzung für den Einsatz als Pa-
tin oder Pate ist und auf die Patenschaft vorbereitet.
Wann:  Samstag, 07.10.2023  

09:00 – 16:00 Uhr
Sie treffen sich einmal wöchentlich für etwa 1,5 Stunden 
am Nachmittag mit einem Patenkind beim gemeinsa-
men Lernen und Hausaufgaben machen, der Freizeitge-
staltung und Erkundung des Sozialraums oder einfach 
beim miteinander Sprechen und Zuhören.  
Die Patenkinder werden von ihren Paten ganz indivi-
duell auf ihrem (schulischen) Lebensweg begleitet. Die 
Patenschaften werden, wenn möglich, wohnortnah 
geschlossen.
Weitere Informationen zum Projekt „Chancenfinder“ 
und zur Schulung:

 f www.kinderstiftung-ulmdonauiller.de
oder
Projektkoordinatorin:  
Sabrina Kohler

 f E-Mail:  kohler.sa@  
kinderstiftung-ulmdonauiller.de

 f Tel.Nr.: 0731/2063-49
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Bekanntmachungen anderer Behörden und Einrichtungen

LANDKREIS NEU-ULM
Hilfe im digitalen Alltag

Projekt „Digitallotsen“ unterstützt Seniorinnen und 
Senioren im Umgang mit Smartphone und Tablet. 
Jetzt als Digitallotse melden

Für das Projekt Digitallotsen im Landkreis Neu-Ulm 
werden noch ehrenamtlich Engagierte gesucht. Auf-
gabe der Digitallotsen ist es, interessierte Seniorinnen 
und Senioren für den digitalen Alltag fit zu machen. 
Dafür beginnen ab Oktober 2023 die Schulungen. 
In drei Unterrichtseinheiten werden den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern nützliche Alltags-Apps für 
ältere Menschen vorgestellt und Besonderheiten der 
Lern- und Lebenswelt vermittelt. Zum Abschluss der 
Schulung gibt es ein Zertifikat.

Nach der Schulung vermitteln die Digitallotsinnen 
und Digitallotsen ihr Wissen an interessierte Senio-
rinnen und Senioren und zeigen ihnen, wie sie Smart-
phone, Tablet und Laptop nutzen können.

Der Landkreis Neu-Ulm hat das Projekt „Digitallot-
sen“ initiiert, damit auch ältere Menschen souverän 
digital agieren und diese Möglichkeiten nutzen kön-
nen – gerade mit Blick auf die immer weiter fort-
schreitende Digitalisierung. Die Umsetzung erfolgt 
in den teilnehmenden Kommunen. Nach Bellenberg, 
Elchingen, Holzheim, Nersingen, Pfaffenhofen und 
Weißenhorn sind nun auch Kellmünz, Roggenburg 
und Senden als neue Pilotkommunen zu dem Projekt 
hinzugestoßen. Weitere Kommunen können folgen.

Was machen die  
Digitallotsen genau?

Digitallotsen stehen den Seniorinnen und Senioren 
vor Ort zur Verfügung, um gemeinsam den Umgang 
mit dem eigenen Smartphone, Tablet oder Laptop zu 
üben. Dazu gehören zum Beispiel die Nutzung der 
Geräte für das Internet, als Fotoapparat oder zur 
Pflege von Kontakten. Auch passende Alltags-Apps 
werden vorgestellt. Die Themen, die geübt werden 
sollen, sind vielfältig, aber immer alltagsnah und 
niederschwellig. Das weitere Angebot orientiert sich 
auch an den Fragen, welche die Seniorinnen und Se-
nioren selbst haben.

Für wen ist das  
Angebot gedacht?

Die teilnehmenden Kommunen richten Sprechstun-
den für Seniorinnen und Senioren ein. Diese sind 
kostenfrei. Aufgrund der vorhandenen Kapazitäten 
können nur Einwohner der teilnehmenden Kommu-
nen bei den Sprechstunden ihrer jeweiligen Kommu-
ne teilnehmen.

Interesse, Digitallotsin bzw.  
Digitallotse zu werden?  

Dann bitte melden!
Sie haben Interesse, Seniorinnen und Senioren die di-
gitale Welt zu zeigen und sich zur Digitallotsin bzw. 
zum Digitallotsen ausbilden zu lassen?  
Dann wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartnerin 
bzw. den Ansprechpartner in einer der teilnehmen-
den Kommunen:

Gemeinde Bellenberg  
Ansprechpartner: Jürgen Block, Seniorenbeauftragter

 f E-Mail: block@gemeinde-bellenberg.de 

Gemeinde Elchingen  
Ansprechpartnerin: Anett Georgi

 f Tel.Nr.: 0731/2066-14
 f E-Mail: a.georgi@elchingen.de

Gemeinde Holzheim  
Ansprechpartnerin: Alexandra Seeburger, Senioren-
beauftragte

 f E-Mail:  seniorenbeauftragte-holzheim@  
vg-pfaffenhofen.de

Markt Kellmünz  
Ansprechpartnerin: Andrea Müller

 f Tel.Nr.: 08337/752750
 f E-Mail: amueller@kellmuenz.de

Gemeinde Nersingen  
Ansprechpartnerin: Dorina Walter

 f Tel.Nr.: 07308/814-1002
 f E-Mail: dorina.walter@nersingen.de

Markt Pfaffenhofen  
Ansprechpartner: Dr. Sebastian Sparwasser

 f Tel.Nr.: 07302/9600-11
 f E-Mail: rathaus@vg-pfaffenhofen.de

Gemeinde Roggenburg  
Ansprechpartnerin: Sandra Anders-Hochenbleicher

 f Tel.Nr.: 0173/3205785
 f E-Mail:  sandra.hochenbleicher@  

roggenburg.de

Stadt Senden  
Ansprechpartnerin: Karin Holz

 f Tel.Nr.: 07307/945-2190
 f E-Mail: seniorentreff@stadt-senden.de

Stadt Weißenhorn  
Ansprechpartnerin: Cashlyn Seibl

 f Tel.Nr.: 07309/84-102
 f E-Mail: c.seibl@weissenhorn.de

Alle teilnehmenden Kommunen und Ansprechpartner 
gibt es auch im Überblick auf der Website des Land-
kreises Neu-Ulm.

 f https://www.landkreis-nu.de/Digitallotsen

NOTARIAT  
DR. BENEDIKT STRAUSS

Amtstag in Vöhringen 
04. Oktober 2023

Ab Oktober 2023 hält Notar Dr. Benedikt Strauß, 
Amtsnachfolger von Notar Dr. Reinhard Kössinger, 
Notariat Illertissen, einmal im Monat wieder einen 
Sprechtag im Rathaus Vöhringen ab, bei dem sowohl 
Beratungen als auch Beglaubigungen und Beurkun-
dungen besprochen werden können.
Der Sprechtag findet jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat statt und wird eine Woche vorher im Amtsblatt 
der Stadt Vöhringen bekanntgegeben. Dies gilt auch 
für Ausfälle oder Verlegungen des Amtstags.
Erster Amtstag:
Wann:  Mittwoch, 04.10.2023  

08:30 – 11:30 Uhr
Wo:   Rathaus Vöhringen  

Zimmer 1.07  
1. Stock

Telefonische Voranmeldung mindestens am Vor-
tag zwingend erbeten bei:  
Notariat Dr. Benedikt Strauß  
Robert-Koch-Straße 4, 89257 Illertissen

 f Tel.Nr.: 07303/928760

Vöhringen beteiligt sich auch in diesem Jahr wie-
der an dem Ernteprojekt „Gelbes Band“ – einer 
bundesweiten Aktion zur Vermeidung von Lebens-
mittelverschwendungen.  
Alle Bäume im Stadtgebiet, welche in den nächs-
ten Wochen mit einem gelben Band um den 
Stamm herum gekennzeichnet sind, sind für die 
„Ernte“ freigegeben und jeder der möchte, darf 
sich bedienen. Eine Mitnahme von Obst für ge-
werbliche Zwecke ist jedoch nicht erlaubt.

Was ist das Besondere an  
Streuobstwiesen?

Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten 
Biotopen in Mitteleuropa und beheimaten zahl-
reiche Tier- und Pflanzenarten.  
Sie wirken sich ausgleichend auf das Kleinklima 
aus und vernetzen Lebensräume. Streuobstwie-
sen sind ein Kulturgut, denn sie prägen das Land-
schaftsbild und dienen dem Erhalt alter Sorten.

Auch private Obstbäume können für die  
„freie Ernte“ freigegeben werden

Wünschenswert wäre zudem, dass sich auch Privat-
personen an dieser Aktion beteiligen und eigene, frei 
zugängliche Obstbäume, die sie nicht selbst vollstän-
dig abernten werden, mit einem gelben Band mar-
kieren. So steht der Baum für alle Bürger frei und das 
Obst muss nicht schlecht werden.  
Aber aufgepasst, es darf nur an freigegebenen Obst-
bäumen geerntet werden, ansonsten ist es Diebstahl.

Erst prüfen, dann pflücken
Bevor geerntet wird, sollte überprüft werden, ob 
das Obst bereits reif ist. Dann schmeckt es nicht nur 
besser, sondern ist auch länger haltbar. Bei Äpfeln 
kann mittels einer leichten Drehung versucht wer-
den, den Apfel vom Zweig zu lösen. Wenn er sich 

nicht einfach lösen lässt, sollte der Apfel noch ein 
paar Tage am Baum verbleiben und reifen.  
Reifes Fallobst kann, wenn es zeitnah aufgesam-
melt wird, ebenfalls gut verarbeitet oder direkt ver-
zehrt werden. Jedes Obststück ist ein Unikat und 
manchmal wird auch eines bewohnt. Aber auch 
dieses Obst kann ohne weiteres noch gegessen 
werden, wenn die Schadstelle wegschnitten wird.
Größere Streuobstwiesen finden sich an folgenden 
Stellen:
Vöhringen:

 f südl. Rauhhornweg, Kanzelwandweg
Illerberg:  

 f Errachweg, östl. der A7
 f Feldweg, östl. der A7

Thal:
 f Kreisverkehr Rue de Vizille – Staatsstraße NU 14
 f nördl. der Staatsstraße NU 14 am Radweg

Illerzell:
 f östl. der Illertaltangente

ERNTEN UND SAMMELN ERLAUBT
Aktion „Gelbes Band“

SENIORENFRÜHSTÜCK
Auftakt für das zweite Halbjahr 2023

Am Donnerstag, den 07. September konnte Zweiter 
Bürgermeister Herbert Walk rund 70 Teilnehmer des 
Seniorenfrühstücks im Josef-Cardijn-Haus begrüßen. 
Im Anschluss war ihm das Gespräch mit den Teilneh-
mern ein wichtiges Anliegen. 
Dankbar wurden die Kuchen-Spenden von Senioren 
für Senioren angenommen und mit Genuss verspeist. 
Im Anschluss an Kaffee und Kuchen gab es vom Se-
niorenbeauftragten Edmund Klingler ein Referat zum 
Thema: „Wie beantrage ich das Formular zur Brief-
wahl für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 08. 
Oktober 2023 und was ist alles zu berücksichtigen?“. 
Die Wahlunterlagen wurden in der Woche 38 von 
zentraler Stelle an die Wahlberchtigten versandt. Mit 
den Unterlagen kann der Wahlschein für die Briefwahl 
angefordert werden bzw. auch online bei der Stadt-
verwaltung Vöhringen unter „Briefwahl anforden“/
„online Verfahren“ beantragt werden. Auf Rückfrage 
bei der Stadtverwaltung sind alle Wahllokale senio-
ren- und behindertengerecht zu erreichen. 

Im Oktober wird es zusätzlich zum Seniorenfrühstück 
zwei Termine geben. Ein weiterer Termin erfolgt im 
November. Dabei geht es um die Stadtgeschichte 
von Vöhringen. Unter sachkundiger Führung erfolgt 
ein Rundgang durch das Stadtmuseum in der Ulmer 
Str. 25. Anmeldungen sind noch für den 19.10. und 

09.11. beim nächsten Seniorenfrühstück im Oktober 
möglich.

Anfragen und Antworten im Zuge des  
Seniorenfrühstücks:

Die Senioren wurden über ein Schreiben an den Bahn-
vorstand betreffend der Online-Beantragung des 
49-Euro-Ticktes informiert. In diesem Schreiben wur-
de darauf hingewiesen, dass es Senioren gibt, die we-
der ein Handy noch einen Computer besitzen. Diese 
Generation, die Deutschland wie auch die Deutsche 
Bahn aufgebaut hat, wird von der Möglichkeit, dieses 
Ticket zu erhalten, ausgegrenzt.  
Die Antwort vom Kundendialog der Deutschen Bahn 
(nicht vom Vorstand): „Ihre Hinweise zum 49-Euro-
Ticket haben wir zur Auswertung in unser System 
aufgenommen“.  
Ein Kommentar des Seniorenbeauftragten zur Anwort 
der Bahn erübrigt sich.

Weitere Anfragen gab es zu „Bäumen in Verkehrs-
inseln“ an der Ulmer Straße.  
Angeregt wurde auch von einer Teilnehmerin ein so-
genannter „Trauertreff“. Die dafür benötigten Räum-
lichkeiten und die Möglichkeiten der Durchführung 
werden mit Hilfe der Stadtverwaltung überprüft.  
Einige Teilnehmer beklagten sich, dass der Wochen-
anzeiger, der sich großer Beliebtheit erfreut, entwe-
der vespätet oder gar nicht zugestellt wird.  
Beim  nächsten Seniorenfrühstück am 05.10.2023 
wird über die Antworten zu den Anfragen informiert.

Edmund Klingler,  
Seniorenbeauftragter der Stadt Vöhringen

Der Seniorenbeauftragte der Stadt Vöhringen 
steht selbstverständlich auch außerhalb dieser 
Veranstaltung jederzeit für Fragen, Anregungen 
und Wünsche der Vöhringer Bürger zur Verfügung.
Seniorenbeauftragter der Stadt Vöhringen:

 f Edmund Klingler  
Mitglied des Stadtrates Vöhringen

Kontakt über Stadt Vöhringen
 f Tel.Nr.: 07306/9622-0

Bekanntmachungen der Stadt

v.l.n.r.: Pius Gänzer und das Ehepaar Hippin mit Ku-
chenspenden

WO IST WAS LOS IN VÖHRINGEN? 
VERANSTALTUNGSKALENDER           

Datum/Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Ort

20.09., 15:00 Uhr – 
12.10.2023,  
19:00 Uhr

Jubiläumsausstellung 
30 Jahre Kulturzentrum  
Wolfgang-Eychmüller-
Haus Vöhringen 
Schwaben gestern – 
heute – morgen

Stadt Vöhringen /  
Bezirk Schwaben

Kulturzentrum  
Wolfgang-Eychmüller-Haus  
Vöhringen

24.09.2023 
10:00 Uhr

Infoveranstaltung 
inkl. Fachvortrag zum 
Gebäudeenergiegesetz 
(Heizungsgesetz)

SPD 
Ortsverein Vöhringen

Gaststätte im Sportpark 
Vöhringen 
(Nebenzimmer)

24.09.2023 
14:00 Uhr

BERICHTIGUNG! 
Jahreshauptversamm-
lung der Vereinsjahre 
2020, 2021 und 2022

Liederkranz  
Vöhringen e.V.

Altes Adlergebäude 
Hettstedter Platz 2 
Probenraum

24.09.2023 
16:00 Uhr

Serenade Männergesangverein 
Illerberg/Thal e.V.

Pfarrgarten Kirche  
St. Martin, Illerberg

24.09.2023 
18:00 Uhr

Kein Platz für Liebe, 
eine Farce von Anthony 
Marriot und Bob Grant

Spectaculum04 Josef-Cardijn-Haus 
Vöhringen

26.09.2023 
19:00 Uhr

Friedensgebet Pfarrgemeinde  
St. Martin Kirche St. Martin, Illerberg

28.09.2023 
16:00 Uhr

Spiele-Nachmittag Kolpingsfamilie  
Vöhringen

Pfarrheim St. Michael, 
Vöhringen

29. + 30.09.2023 
20:00 Uhr

Kein Platz für Liebe, 
eine Farce von Anthony 
Marriot und Bob Grant

Spectaculum04 Josef-Cardijn-Haus 
Vöhringen

01.10.2023 
11:00 + 14:00 Uhr

Dino-Live-Show Dino-Live-Show- 
Germany

Kulturzentrum 
Wolfgang-Eychmüller-Haus 
Vöhringen

01. + 15.10.2023 
14:00–17:00 Uhr

Museumsöffnung
Verein der Vöhringer 
Stadt- und  
Industriegeschichte e.V.

Stadtmuseum Vöhringen 
Ulmer Str. 25, Vöhringen

05.10.2023 
07:30 Uhr 
(Abfahrt 07:45 Uhr)

Besichtigung der  
Nudelfabrik Alb-Gold

Kolpingsfamilie  
Vöhringen

Firma Alb-Gold 
Trochtelfingen

05.10.2023 
10:00 Uhr

Seniorenfrühstück Stadt Vöhringen Josef-Cardijn-Haus 
Vöhringen

07.10.2023 
13:30 Uhr

Kleider- und  
Spielzeugmarkt

Kath. Frauenbund 
Illerberg/Thal e.V. Mehrzweckhalle Illerberg

07.10.2023 
18:00 Uhr

Weinfest Wasamolle  
Illerberg/Thal e.V.

Vereinsheim Wasamolle, 
Illerberg

07.10.2023 
19:00 Uhr

Musikanten spielen auf Blue Lagoon
Blue Lagoon  
Memminger Str. 63, 
Vöhringen

07.10.2023 
20:00 Uhr

Jazz Spätzla 
1. Vöhringer Kultur Abo 
+ Freiverkauf

Stadt Vöhringen
Kulturzentrum 
Wolfgang-Eychmüller-Haus 
Vöhringen

10.10.2023 
15:00 Uhr

VdK Monatstreffen 
Oktober 2023 VdK OV Vöhringen

Blue Lagoon 
Memminger Str. 63, 
Vöhringen

10.10.2023 
20:00 Uhr

Wohnzimmerkonzert mit  
Radim Zenkl & Ondra 
Kozak

Illertal Cowboys  
Vöhringen e.V. Altes Sportheim Illerberg

11.10.2023 
20:00 Uhr

Vortrag „Chalkidiki“ Fotoclub  
Illerberg/Thal e.V.

Schulungsraum der  
Freiwilligen Feuerwehr 
Illerberg/Thal

15.10.2023 
16:00 Uhr

„Die große volkstüm-
liche Lachparade“ mit 
Hansy Vogt

Akkordeon-Club 
Vöhringen e.V.

Kulturzentrum  
Wolfgang-Eychmüller-Haus  
Vöhringen

Veranstaltungen in Vöhringen können über die Homepage der Stadt unter 
 www.voehringen.de gemeldet werden.

ONLINE � 

Bekanntmachungen anderer  
Behörden und Einrichtungen
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN  
UND DIENSTE

Feuer, Rettungsdienst,   
Erste Hilfe  112 *
Überfall, Verkehrsunfall 110 *
Giftnotruf München 0 89/ 1 92 40
Geldkartensperrung 116 116 *
Polizei Illertissen 0 73 03/ 96 51 - 0
Stadt Vöhringen 0 73 06/ 96 22 - 0

MEDIZINISCHE   
BEREITSCHAFTSDIENSTE

Ärztl. Bereitschaftsdienst 116 117 *
Krankentransport 0 82 82/ 19 222
Stiftungsklinik Weißenhorn 0 73 09/ 87 00
Donauklinik Neu-Ulm 07 31/ 80 40

TECHNISCHE  
BEREITSCHAFTSDIENSTE

Gas SWU   
Energie-Störungsstelle 07 31/ 600 00
Strom, LEW  08 00/ 539 63 80
Wasserwerk Vöhringen 01 51/ 12 50 09 76

SOZIALE  
BERATUNGSSTELLEN

Sozialpsychiatrischer Dienst  
Neu-Ulm, Fachl. Hilfen bei   
seelischen Problemen 07 31/ 7 34 24
Stadtjugendpflege 01 51/ 12 50 09 21 
und JuHa Vöhringen 01 51/ 12 50 09 20

Drogenberatung Drob Inn   
Vöhringen für Menschen  
ab 14 Jahren  01 60/ 95 41 98 64
Hospizgruppe St. Elisabeth  01 51/ 61 16 04 83  
Vöhringen der Caritas 0 73 06/ 96 77 - 2 35
Integration von Flüchtlingen  
Migrations-/  
Asylsozialberatung (Diakonie): 0 172/ 8 14 20 93 
Freundeskreis Asyl Vöhr.: 0 162/ 5 81 30 37
Lacrima – Zentrum für  
trauernde Kinder  
Ulm/Neu-Ulm  07 31/ 3 78 60 02 45
Suchtberatung Diakonie  
Alkohol, Glücksspiel  
Medien, Medikamente  
für Menschen ab 18 Jahren 07 31/ 7 04 78 50
Weißer Ring  11 60 06 *
Telefonseelsorge   0 800/ 111 0 111   

oder 111 0 222 
Krisendienst Schwaben 08 00/ 655 30 00
Krisenchat 24/7 für   
junge Menschen bis 25 www.krisenchat.de 
Hilfetelefon  
Gewalt gegen Frauen 08 00/ 11 60 16
Sexueller Missbrauch 08 00/ 225 55 30
Nummer gegen Kummer:   
▶ Kinder/Jugendliche 116 111 *  
▶ Eltern  08 00/ 111 05 50

CORONAVIRUS
Corona-Hotline   0 89/ 12 22 20  

 116 117* *ohne Vorwahl

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Öffnungszeiten 

Bitte vereinbaren Sie für Angelegenheiten, die das 
Bürgerbüro betreffen, vorab einen Termin. Die Termine 
können komfortabel über die Homepage der Stadt 
unter www.voehringen.de reserviert werden. Selbst-
verständlich können diese auch weiterhin telefonisch 
oder per E-Mail vereinbart werden. 
Für Angelegenheiten, die die übrigen Fachbereiche 
der Stadtverwaltung betreffen, besteht ebenfalls die 
Möglichkeit, terminliche Absprachen zu treffen.

 f RATHAUS VÖHRINGEN  
Hettstedter Platz 1, Vöhringen

    Bürger- und Sozialbüro 
Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 
Montag 14:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr

    Weitere Ämter 
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 
Montag 14:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag-/Mittwochnachmittag geschlossen

  ▶ Tel.Nr.: 0 73 06/96 22 - 0 
▶ E-Mail: stadtverwaltung@voehringen.de 
▶ Online: www.voehringen.de   
   (Startseite „Terminvereinbarung“) 
 ▶  Direktwahlnummern der Ämter und weiterer 

städtischer Einrichtungen siehe unter: 
▶ www.voehringen.de 
    ▶ Rubrik: Bürgerservice & Politik

 f JUGENDHAUS VÖHRINGEN  
Illerstraße 10, Vöhringen 

  Montag – Dienstag 10:00 – 18:30 Uhr 
  Mittwoch – Donnerstag 12:00 – 20:30 Uhr 
  Freitag 15:00 – 22:30 Uhr

 ▶ Tel.Nr.: 0 73 06 / 54 50  
 ▶ Fax: 0 73 06 / 92 48 13  
  ▶ Mobil: Thomas Köhler  01 51 / 12 50 09 21 
   Günter Hiller  01 51 / 12 50 09 20 
 ▶ E-Mail: jugendhaus@voehringen.de 
  ▶ FB: JuHa Vöhringen  
 ▶ IG: JuHa Vöhringen

▶ STADTBÜCHEREI VÖHRINGEN 
 Kirchplatz 3, Vöhringen 

   Dienstag 10:00 – 12:00 Uhr  
 und 15:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch, Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr

  ▶ Online: www.stadtbuecherei.voehringen.de  
▶ E-Mail: info@stadtbuecherei.voehringen.de 
▶ Tel.Nr.: 0 73 06 / 92 45 13 während Öffnungszeiten

  Bestell- und Abholservice  
telefonisch oder per E-Mail  
aus Medienkatalog (Bücher, Zeitschriften, Videos)

  ONLEIHE digitaler Medien   
eBooks, ePaper, eAudio, eLearning  
▶ Online: www.leo-sued.de

▶ KOMPOSTIERANLAGE „BIRKACH“  
 und RECYCLINGHOF 
 Birkach 1, Vöhringen

  Sommeröffnungszeiten  
01.04.2023 bis 31.10.2023  
Dienstag 09:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag, Freitag 13:00 – 17:00 Uhr 
Samstag 09:00 – 16:00 Uhr

IMPRESSUM
Verantwortlich im Sinne 
des Presserechts:
Stadt Vöhringen 
Hettstedter Platz 1 
Michael Neher, Erster Bürgermeister
Texte – Stadt Vöhringen  
keine Gewähr für Veröffentlichungen/Texte in den Rubri-
ken „Bekanntmachungen anderer Behörden und Einrich-
tungen“, „Vereinsnachrichten“ sowie „Veranstaltungshin-
weise“. Redaktionelle Änderungen bleiben vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
Bilder – Stadt Vöhringen/lizenzfrei, sofern nicht an-
ders angegeben

 f ONLINE-Version:  
www.voehringen.de   
▶ Quicklink: Amtsblatt

 f E-Mail:  stadtverwaltung@voehringen.de
 f FB: voehringen.bayern
 f IG: voehringen.bayern
 f Tel.Nr.:  0 73 06/ 96 22 - 0

 Redaktionsschluss   
für Berichterstattung:

 f montags in der Woche der Veröffentlichung   
bis 08:00 Uhr

 f E-Mail: amtsblatt@voehringen.de

GESUCHT – GEFUNDEN
Fundbüro der Stadt Vöhringen

Wie oft sucht man nach Dingen und weiß nicht mehr, 
wo man sie hingelegt hat. Ein Glück, wer sie schnell 
wiederfindet. Schwieriger wird es jedoch, wenn man 
etwas verloren hat und sich nicht mehr erinnert – es 
einfach nicht mehr findet. Was tun? In diesem Fall 
lohnt für den Eigentümer ein Anruf beim städtischen 
Fundamt in der Hoffnung, dass ein ehrlicher Finder 
den Gegenstand im Bürgerbüro der Stadt Vöhringen 
abgegeben hat. Wird der abgegebene Fundgegen-
stand nicht innerhalb einer bestimmten Frist abge-
holt, steht in der Regel dem Finder das Fundstück zu. 
Es lohnt sich also in jedem Fall, ehrlich zu sein.

AKTUELLE FUNDGEGENSTÄNDE 
 f Kinderroller
 f Fahrräder
 f Uhr
 f Schuhe

FUNDAMT
 f Tel.Nr.:  07306/9622-0
 f www.voehringen.de  
▶ Quicklink: Fundbüro

WASAMOLLE  
ILLERBERG/TAHL E.V.

Weinfest 
07. Oktober 2023

Die Wasamolle Illerberg/Thal e.V. laden zu ihrem 
Weinfest ein.
Wann:   Samstag, 07.10.2023  

18:00 Uhr
Wo:   Vereinsheim Wasamolle,   

Illerberg
Verwöhnt werdet Ihr mit edlen Weinen, Prosecco und 
kulinarischen Schmankerln.

Standesamtliche Nachrichten

WIR GEDENKEN
Aufrichtiges Beileid den Angehörigen

Edgar Wollinsky, 78 Jahre, † 06.09.2023  
zuletzt wohnhaft in Vöhringen

Die Stadt Vöhringen verzichtet aus datenschutzrecht-
lichen Gründen darauf, Geburtstage und Jubiläen 
ohne ausdrücklich erklärte Zustimmung der Betroffe-
nen abzudrucken.  
Wer sich über die Veröffentlichung seines runden 
Geburtstages oder seines Ehejubiläums in den Amt-
lichen Mitteilungen freuen würde, kann sich gerne 
jederzeit an die Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro des 
Rathauses Vöhringen wenden.

Vereinsnachrichten

IN EIGENER SACHE
Vorverlegung Redaktionsschluss Amtliche Mitteilungen 

wegen des Feiertags „Tag der Deutschen Einheit“ 
am 03. Oktober 2023

Der Redaktionsschluss wird wie folgt vorverlegt:

Kalenderwoche 40
Erscheinungstag: Samstag, 07.10.2023 (KW 40)

Redaktionsschluss: Donnerstag, 28.09.2023 Uhr, 08:00 Uhr (KW 39)

Amtliche Mitteilungen der Stadt Vöhringen
Offizielles Amts- und Mitteilungsblatt 
der Stadt Vöhringen und ihrer Stadtteile
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